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Erklärung über jüngste Anträge an den US Supreme Court
* Annette Schiffmann und Michael Schiffmann vom bundesweiten Netzwerk gegen die Todesstrafe 
erklären zu den – auch von junge Welt übernommenen – Agenturmeldungen vom 6. Oktober über 
Anträge von Troy Davis und Mumia Abu-Jamal beim US Supreme Court:

Eine Agenturmeldung hat am Montag weltweit Verwirrung gestiftet. AFP meldete um 17.11 
Uhr (MESZ), der US Supreme Court (USSC) habe Mumia Abu-Jamals Antrag auf 
Neuaufnahme seines Verfahrens abgewiesen. Mit Nachrichtenticker von 17.18 Uhr (MESZ) 
kam die Meldung hinterher, der Antrag von Troy Davis auf ein neues Verfahren sei abgelehnt 
worden. 

Beides ist falsch.

Der Blog des Supreme Court (www.scotusblog.com/wp/no-action-on-georgia-capital-case/), 
der täglich alle Entscheidungen kommentiert, faßt die 82 Seiten umfassende Liste der Urteile 
des Tages kurz und bündig zusammen: »Keine Meldung zu Troy Anthony Davis’ 
Berufungsantrag.« Eine Entscheidung in seinem Fall wird nunmehr nicht vor Freitag 
erwartet.

Die peinliche Agentur-Verwechslung ist ganz offensichtlich deshalb zustande gekommen, 
weil Montag der Tag war, an dem alle die angekündigte Entscheidung des Supreme Court im 
Fall Troy Davis erwartet hatten. Die für den 23. September angesetzte Hinrichtung des Afro-
Amerikaners hatte weltweite Proteste ausgelöst und war zwei Stunden vor der Vollstreckung 
vom Obersten Gerichtshof der USA ausgesetzt worden.

Troy Davis sitzt seit nunmehr 17 Jahren im Todestrakt von Georgia, nachdem er ohne 
Indizienbeweise und ausschließlich aufgrund von Zeugenaussagen für einen Polizistenmord 
in Savannah verurteilt worden war. Sieben der neun Zeugen haben mittlerweile ihre 
Aussagen widerrufen und angegeben, von der Polizei unter Druck gesetzt worden zu sein. 
(...)

Die Verfahrensablehnung des Supreme Court bezog sich nicht auf ihn, sondern auf Mumia 
Abu-Jamal. Auch das kam überraschend, denn außer dem engsten Kreis seines 
Verteidigungsteams hatte niemand zu diesem Zeitpunkt damit gerechnet.

ABER dieses Urteil bezieht sich nicht auf den großen Antrag der Verteidigung, der Berufung 
einlegt gegen die rassistische Geschworenenauswahl im ursprünglichen Verfahren und die 
Irreführung der Jury durch den Staatsanwalt bei der Urteilsfindung. Vielmehr bedeutet es die 
Ablehnung eines Antrags vom Juni, in dem es um die Zulässigkeit von Detailbeweisen vor 
Gericht ging und um die Fragen nach dem Wahrheitsgehalt verschiedener Zeugenaussagen.

Der eigentlich wichtige Antrag Abu-Jamals auf US-Bundesebene steht noch aus und wird 
von der Verteidigung erst am 20. Oktober, bei einer Verlängerung der Frist sogar erst am 20. 
Dezember gestellt werden. Abu-Jamals Hauptanwalt Robert R. Bryan erklärte am Montag 
(...): »Bitte verstehen Sie diese Entscheidung nicht falsch – sie hat mit dem Antrag, der sich 
auf den Rassismus bei der Jury-Auswahl und die Urteilsfindung der Geschworenen bezieht, 
nichts zu tun! Wir sind noch nicht am Ende.«

(...) Sowohl Mumia Abu-Jamal als auch Troy Davis haben, entgegen der irreführenden 
Presse- und Medienmitteilungen, immer noch die Chance auf Gewährung eines neuen und 
fairen Gerichtsverfahrens (...).

Anmerkung der Redaktion: Die Agentur AFP hatte am Montag abend (nach jW-Redaktionsschluß) ihre 
Meldungen berichtigt.

http://www.scotusblog.com/wp/no-action-on-georgia-capital-case/)
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Kampf für Mumia
Anwalt Bryan: Antrag auf Neuaufnahme des Prozesses in Vorbereitung
Von Jürgen Heiser

Der Oberste Gerichtshof der USA hat am vergangenen Montag einen Antrag der 
Verteidigung des 1982 unter dem Vorwurf des Polizistenmordes zum Tode verurteilten 
Journalisten Mumia Abu-Jamal zurückgewiesen. Rechtsanwalt Robert R. Bryan aus San 
Francisco hatte in diesem im Juli gestellten Antrag noch einmal alle Fakten 
zusammengetragen, die belegen, daß Staatsanwaltschaft und Gericht das Todesurteil 1982 
nur erreichen konnten, weil die Akten manipuliert und Belastungszeugen von der Polizei zu 
Falschaussagen gezwungen worden waren. Die Zeugen haben ihre Aussagen schon seit 
geraumer Zeit zurückgezogen und die Wahrheit gegenüber der Verteidigung in 
eidesstattlichen Erklärungen niedergelegt.

Seit dem ersten Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens im Jahr 1995 war die 
Notwendigkeit des erneuten Aufrollens des Prozesses immer wieder mit diesen 
unterdrückten Beweisen begründet worden. Zuletzt hatten im Jahr 2005 Richterin Pamela 
Dembe in Philadelphia und im Februar 2008 der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates 
Pennsylvania in Harrisburg die Einvernahme der Entlastungszeugen aus formaljuristischen 
Gründen abgelehnt und somit auch kein neues Verfahren zugelassen. Rechtsanwalt Bryan 
am Dienstag gegenüber jW: »Obwohl wir triftige Beweise dafür vorbringen, daß der Prozeß 
von 1982 ein reiner Schwindel war, konnte der Oberste Gerichtshof den Antrag von Juli 
zurückweisen.« Einer der Gründe dafür seien juristische Fehler, die frühere Anwälte Abu-
Jamals begangen hätten. »Sie haben die neuen Beweise den zuständigen Gerichten leider 
nicht in allen Fällen frist- und verfahrensgerecht zur Kenntnis gebracht.« Bryan hatte die 
Verteidigung erst vor sechs Jahren übernommen und den Fall mit seinem Team völlig neu 
aufgearbeitet. »Wir haben mit der jetzt erfolgten Zurückweisung unseres Antrages durch den 
Obersten Gerichtshof der USA gerechnet«, so Rechtsanwalt Bryan.

Abu-Jamals Hauptverteidiger weist nachdrücklich darauf hin, daß die jetzige negative 
Entscheidung des höchsten US-Gerichts keinen Einfluß auf den eigentlich entscheidenden 
verfassungsrechtlichen Antrag habe, den er momentan für eben dieses Gericht vorbereitet. 
Abgabefrist sei der 20. Oktober, er habe aber schon um eine 60tägige Verlängerung 
nachgesucht. Dieser Antrag sei die Berufung gegen die Entscheidung des 
Bundesberufungsgerichts in Philadelphia vom 27. März 2008, in der die drei Bundesrichter 
zwar eine Umwandlung des Strafmaßes in lebenslange Haft angeordnet, die Verurteilung 
wegen Mordes aber abgesegnet hatten. In der beabsichtigten Änderung des Strafmaßes sei 
zu erkennen, so Bryan, daß die Bundesrichter sich der Verfassungsproblematik des 
damaligen Urteils bewußt sind, da die Staatsanwaltschaft schwarze Geschworene aus 
rassistischen Motiven vom Verfahren ausgeschlossen und die Jury bezüglich der 
Berücksichtigung mildernder Umstände rechtlich falsch belehrt hatte. Bundesrichter Thomas 
Ambro hatte sich in der schriftlichen Begründung der Entscheidung vom 27. März in einem 
Minderheitsvotum sogar für ein neues Verfahren ausgesprochen. Die Ablehnung einer 
Anhörung wegen des Ausschlusses schwarzer Geschworener verstoße »gegen unsere 
eigenen früheren Entscheidungen. Ich sehe keinen Grund, warum wir nicht auch Abu-Jamal 
die Vorteile dieser Präzedenzfälle gewähren sollten«.

Richter Ambro hatte mit seinen Ausführungen auf das Grundsatzurteil von 1986 im Fall 
Batson gegen Kentucky verwiesen, das den Anspruch auf einen neuen Prozeß festschrieb, 
wenn es in einem Prozeß nachweislich zum Ausschluß von Geschworenen wegen ihrer 
Hautfarbe gekommen war. Genau das war im Prozeß gegen Abu-Jamal geschehen, in dem 
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Staatsanwalt McGill 1982 mit zehn seiner 15 Einsprüche Jurykandidaten ablehnte, weil sie 
Schwarze waren.

Auch für die Staatsanwaltschaft gilt nun die Frist 20. Oktober für ihre Berufung gegen die 
mündliche, aber noch nichts rechtskräftige Umwandlung der Strafe in lebenslange Haft. Will 
die Anklagebehörde das Todesurteil aufrechterhalten, muß sie eine Neuverhandlung über 
das Strafmaß beantragen, über die eine neu zu wählende Jury befinden würde. Mumia Abu-
Jamal und seiner Verteidigung geht es mit dem nun in Vorbereitung befindlichen Antrag an 
den Obersten Gerichtshof der USA, in dem der durchgängige Rassismus in der 26jährigen 
Geschichte dieses Verfahrens als eklatanter Verstoß gegen die US-Verfassung 
gebrandmarkt wird, darum, ein völlig neues und faires Verfahren durchzusetzen. Robert R. 
Bryan: »Ich werde nicht eher ruhen, bis mein Mandant frei ist und zu seiner Familie 
zurückkehren kann.«


